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Anordnung
über die Erfassung der unvollendeten Investitionen 

vom 6. Dezember 1979

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, dem Prä
sidenten der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Repu
blik und dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die „Ordnung zur Erfassung der unvollendeten Investi

tionen“ (Anlage) wird hiermit für verbindlich erklärt.

(2) Die Ordnung gilt für die Investitionsauftraggeber und 
Investitionsauftragnehmer sowie deren übergeordnete Organe 
in allen Zweigen und Bereichen der Volkswirtschaft. Arbeiten 
die Investitionsauftraggeber nicht nach der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung, ist die Ordnung entsprechend anzuwen
den. Für die Investitionen der Sonderbedarfsträger I und II 
gelten gesonderte Festlegungen.

(3) Die Erfassung der unvollendeten Investitionen entspre
chend der Ordnung ist per 31. Dezember 1979 durchzuführen.

■ § 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 6. Dezember 1979

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: K l o p f e r  
Mitglied des Ministerrates 

und Staatssekretär 
in der Staatlichen Plankommission

Anlage
zu vorstehender Anordnung 

Ordnung
zur Erfassung der unvollendeten Investitionen

Die entschiedene Erhöhung der Effektivität der Investitions
und Bautätigkeit erfordert, den Umfang der unvollendeten 
Investitionen in der Volkswirtschaft spürbar zu verringern. 
Der Hauptweg ist eine wesentliche Konzentration der Investi
tionsdurchführung, die Erreichung kurzer Bauzeiten, die 
schnelle Inbetriebnahme von Teilkapazitäten sowie die Ein
haltung bzw, Unterbietung der im Plan festgelegten Fertig
stellungstermine und der Investitionsaufwendungen.

Deshalb sind in Durchführung des Gemeinsamen Beschlus
ses des Politbüros des ZK der SED und des Ministerrates 
der DDR vom 8. November 1979 über die Erhöhung der Effek
tivität der Investitionen zur weiteren Stärkung der ökono
mischen Leistungsfähigkeit der DDR auf der Grundlage einer 
Nachweisführung über die unvollendeten Investitionen und 
der Analyse ihrer Entwicklung in den Betrieben, Einrichtun
gen, Kombinaten, wirtschaftsleitenden Organen und Staats
organen Vorschläge zur beschleunigten Fertigstellung der be
gonnenen Investitionsvorhaben auszuarbeiten. Dazu wird fest
gelegt :

I. Aufgaben der Investitionsauftraggeber und Investitions
auftragnehmer

1. Die Investitionsauftraggeber haben die unvollendeten In
vestitionen in ihrer materiellen Struktur (Gesamtwert
umfang, Bau, Ausrüstungen) entsprechend den Rechts
vorschriften über Rechnungsführung und Statistik zu 
erfassen, nachzuweisen und zu analysieren. Dabei sind 
die Investitionsvorhaben nach Teilvorhaben und/oder Ob-


